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Von dieser Zeit,
schrift erscheinen
wöchentlich zwei
Nummern , jede
,u >/ , Bogen.

Stadt

Preis de« Iah,,
gangst °/sRthl.
Gold ; — bei den
Großh . Oldenb.
Posten beträgt
der gewöhnliche
Portoaufschlag
21 Grote Gold.

«ad Land.
Dritter Jahrgang.

Mittwoch, 31. December. 184L . KOK.

N eujahrs - Lied,
von C. H. Schlönbach.

Stets rauscht ein Strom von neuem Leben Durch alle Räume der Natur;
Und vorwärts rückt, in mag' schem Weben, Die große ew'ge Welten-Uhr.
Und aus den Zinnen seiner Zeiten Der Dichter steht mit ernstem Blick,
Und läßt an sich vorüber gleiten Der Menschheit wechselndes Geschick.
Dann schaut er hell, der Auserkorne, Die Zeit die lange schon verrauscht;
Die junge Zeit, die ungebor'ne, Er ernsten Sinnes auch belauscht.
Und mit dem Schwerte der Gedanken, Was Alles sich zu Füßen zwingt,
Tritt er vor des Gerichtes Schranken, Wo freier Geist das Zepter schwingt.
Er fragt die Fürsten auf dem Throne:  Was habt Ihr für die Welt gethan?
Was wurd' dem freien Wort zum Lohne? Bracht Ihr dem Geist der Zeiten Bahn?
O brecht ihm Bahn! eh' überflutend Er Euch in seine Strudel reißt;
O ehrt das Wort! eh' es verblutend Als ewig zischend Brandmal gleißt;
Und kamt Ihr oft in uns're Mitte Mit Oelzweig und mit Palmenreis,
Besänftigtet des Volkes Bitte Und trocknetet der Armen Schweiß?
O kommt! damit des Dankes Segen Um Euren Thron sich flutend häuft,
Damit der Gnade goldner Regen Von Eu'rem Purpur niederträuft.
Er fragt die Dichter:  Habt gesungen Ihr auch das echte, wahre Lied,
Was , aus der reinen Brust entsprungen, Jn 's Herz des Volkes niederzieht?
Habt Ihr der Mode nicht gehuldigt? Wart Ihr nicht falsch und kühl und weich?
Daß Euch der Geist nicht einst beschuldigt Und stößt aus seinem ew'gen Reich. —
Er fragt die Weisen;  Habt Ihr wacker Gepflegt was man Euch anvertraut?
Mit neuem, frischem Korn den Acker Und nicht mit alter Spreu bebaut?
Ans Werk! damit Ihr alten Meister Vermodert nicht auf Eurem Sitz,
Euch gar vernichten junge Geister Mit flammendem Gedankenblitz.
Er fragt : der Reiche und der Hohe — Was that für Schönheit er und Kunst?
War des Gedankens heil'ge Lohe Ihm nicht ein eitler, leerer Dunst?
Ist er nicht oft vorbei gegangen, — Das Haupt so stolz, das Herz so kühl, —
An Busen die vor Schmerz zersprangen In ihrem tiefen Weltgefühl?
O schürt und ehrt das heil'ge Feuer, Was für die Welt im Künstler brennt,
Daß nicht der Arme, scheu und scheuer, Sich endlich ewig von Euch trennt! —

Der Dichter schweigt! — doch an der Bahre Des alten Jahres weint er nicht:
Blickt hoffnungsvoll dem jungen Jahre Jn ' s liebe , gold ' ne Angesicht !—
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An das Publicum
Ein Würtlem von H. G. Meyer.

Der Hr. Dirks , welcher mich in Nr. 89 dieser
Blatter mit einem Bruderkusse überrascht, ist der
weiland hoffnungsvollePoet „Driske" oder „Theo¬
dor von der Unterwcser." Gegenwärtig sungirt Hr.
Theodor Dirks als Schullehrer zu Norderschwey. —
Zunächst habe ich zu dem gemächlichen Schreiben
hier einen kleinen Nachtrag zu liefern. Ls kömmt
nämlich nicht von ungefähr, daß Hr. D . es gerade
ist, der das Amt eines "Zuchtmcisters" übernimmt.
Die besondere Freundschaft gegen mich, welche aus
seinem Schreiben hervorleuchtet, ist schon eine alte.
Sie dakirt vom Sept . 1842. Im Aug. dieses Jah¬
res hatte ich nämlich in einem gewissen Kreise und
in einer gewissen Angelegenheit offen die Wahrheit
bekannt. Hr. D . und einige Andere nahmen mir
dies gewaltig übel. Sie fühlten sich „getroffen,"
wiewohl meine Relation sich durchaus nicht auf
Einzelne beziehen sollte, der ganzen Form nach auch
gar nicht konnte. Aber damals wie jetzt, war ich
Hrn. D . und Consorten zu jung, (erzählt , glaube
ich, etwa 700 Tage mehr wie ich) und trotz ihrer
unschuldigen Form, hatten meine Worte gezündet.
Im Sept . nun trat Hr. D. mit seinen Allürten
uns — nämlich mir und denen, die auf meine Seite
traten, jedoch besonders  mir — entgegen, und
zwar in einer Weise, wie es in derLehrcrwelt sonst
noch nicht oft , vielleicht noch nie vorgekommen sein
dürste. Mit Recht bezeichne ich Hrn. D . als den
Führer  jenes Complots; seine erschreckliche Maul-
fcrtigkeit characterisirte ihn als solchen, und wenn
ich mich genöthigt sehen mußte, den Theilnehmern
des Complots zu zürnen oder sie zu bemitleiden, so
galt dies vorzugsweise von Hrn. D . , denn er und
ich waren zum mindesten" alte Bekannte" , seine
Allürten standen mir aber alle mehr oder weniger
fern. Er hätte mich also eher kennen können, als
sie. Nichts desto weniger gebcrdete er sich ganz
ähnlich, wie hier in Nr. 89. Natürlich mußte ich
es unter meiner Würde finden, mich mit ihm ein-
zulasscn. Meine Freunde und ich sahen uns aber
ob solcher Ereignisse genöthigt, den Kreis, dem wir
bisher angehört, sofort und für immer zu verlassen
und eine neue (gereinigte) Verbindung zu knüpfen,

was auch schon im Oct. 1842 geschah. — Da dem
gedachten Complot-Führer überhaupt und auch, wie
gesagt, von mir sehr wenig entgegen gestellt wurde,
so wird er — seine kühne Phantasie veranlaßt zu
diesem Glauben — seit 1842 wahrscheinlich im Sie¬
gesräusche geschwelgt haben. — Hiermit dürste denn
die Erscheinung in Nr. 89 zur Genüge erklärt sein.
Die Annahme bleibt natürlich unbenommen, daß
nebenher noch andere, nicht minder edle,  Motive
Vorgelegen haben.

Und hiermit sollte ich eigentlich fertig sein. Denn
es kann mir begreiflicher Weise nicht einfallcn, über
die Schmähungen und Sudeleien des Hrn. D.
auch nur ein Wort zu verlieren. Alles, was in
seinem"Schreiben" dahin gehört, überlasse ich ge¬
trost einem gewissen „ stillen Gerichte" und dem
Richter, der hier allein »competent" ist. — Ueber-
dies ist mir an und für sich das Urtheil eines
Dirks höchst gleichgültig. Ob ein Mensch dieser Art
michz. B . einen Egoisten schilt, (ich fordere hier
den auf , der sich von allem und jedem  Egois¬
mus frei weiß,  den ersten Stein auf mich zu wer¬
fen!) oder — ob meines Nachbars Huhn gackert,
das wird so ziemlich eins und dasselbe bei mir wir¬
ken. Das Denunciren vor dem Publicum ist aber
eine zweite Sache; denn man weiß ja, daß man¬
ches Gerücht Glauben findet, dessen Ursprung auch
noch so unrein ist. Darum hielt ich es für meine
Pflicht, dem „Schreiben" in Nr. 89 vorstehende
Ergänzung nachzufügen. Eine förmliche Vertheidi-
gung wird man auch schon darum nicht erwarten,
weil mein Gegner ins Bläue hineinräsonnirt, ohne
im Geringsten der Wahrheit eingedenk zu sein, daß
„Männer mit Gründen fechten." —

Ich ziehe jetzt in Gedanken von dem ganzen
„Schreiben" den Titel ab, der unter die Rubrik:
„Schmähungen , Sudeleien"  gehört . Ucber
den dann bleibenden Rest muß ich noch Einiges
bemerken. Theils daher, weil durch einzelne Züge
die Sache , um die es sich handelt, entstellt wird;
theils aber auch daher, weil Einige den Angriff für
so gelungen halten sollen, daß sie meinen, er werde
sich schwerlich pariren lassen.

Ich wage den Versuch, indem ich behaupte:
Der so eben bezeichnet « „ Rest " ist
zum größten Theil nichts anders , als
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ein Aggregat von Unwahrheit und
Unsinn.

«Beweise " ? — Hier!
1) Zugegeben ( was aber nicht geschieht ! ) daß

mein Aufsatz in Nr . 79 „ das Schwert , nicht den
Frieden sende " , so ist es doch Unsinn , hieraus und
aus Aehnlichem , z. B . „ Du verwundest " rc., das
ohne Weiteres zu folgern , was mein Gegner daraus
ableitet . Es entsteht hier nämlich nothwendig die
Frage : An wem liegt denn die „ Schuld " ? Hr . D.
kann sich die Sache durch ein Beispiel verdeutlichen.
Jesus „ sandte das Schwert ." Folgt daraus auch,
daß er der „ Schuldige " war?

2 ) „ Mehr als nutzlose  Veröffentlichung " rc.
Nutzlos ? So ? — Das mögen Leute glauben , die
Ursache haben , das Licht zu scheuen . Ich halte der¬
gleichen einstweilen noch für sehr nützlich.

3) „ Beschuldigungen , die auf Jeden bezogen
werden können " rc. — Auch auf die , welche ver¬
sammelt waren ? — Uebrigens ist dies gar nicht
Hauptsache . Die Frage ist vielmehr : Ob der , wel¬
cher Eins oder das Andere auf sich beziehen konnte,
es gethan hat oder nicht ? — Leute , wie mein Geg¬
ner , die für die Ehre leben und sterben , wcnn ' s
auch nur eine Schein - Ehre ist , werden das frei¬
lich nicht finden . ^ - -

4 ) „ Zum Vordermann und Richter " rc. Wenn
dies kein  Unsinn wäre , so würde folgen , daß ich
als Lehrer z. B . mich überall als „ Vordermann
und Richter " meiner schon erwachsenen Zöglinge
geriren dürfte . Nach dem „ Schreiben " müßte ich
vollkommen qualisicirt sein.

5) Was mein Gegner vom „ Alter " schwatzt , so¬
wohl von meinem als von dem Alter dessen , der
„künftig an der Spitze stehen wird " , ist auch eben
nichts anders als — Unsinn . Der alte Sirach
kannte hierüber das Rechte schon. Mein Gegner
wird ohne Zweifel keinen Ehrwürdigern rc. kennen,
als den alten Methusala.

6 ) Ueber das „an der Spitze stehen " hier gleich
noch ein Wort . Ich werde besser wissen müssen , wie
es damit ist , als mein Gegner , der am 17 . Sept.
daheim geblieben war . — Dies Mal hat Niemand
»an der Spitze gestanden ", und künftig wirds eben
so sein. Wir kennen hier kein „Unter " . Herr Böse
in Ovelgönne ( ich weiß nicht , ob er die Ehre hat,

die Charakteristik meines Gegners auf sich beziehen
zu dürfen , oder ob dieser noch einen Andern für den
»ersten Posten " in petto hat ?) hat es übernommen,
künftiges Jahr zu der Versammlung einzuladen , und
dies ist so ziemlich das Ganze , was mit dem „ ersten
Posten " verbunden ist.

7 ) »Denen das Aufsehen erregende-
bäuchte . " Ich wüßte nicht , in wiefern es ein be¬
sonders „ Aufsehen " erregen könnte , wenn die Schul¬
lehrer eines Kreises sich mal versammeln . Jedenfalls
kann darin auf keine Weise irgend etwas Anstößi¬
ges  liegen . Die Glieder fast aller Stände versam¬
meln sich heutiges Tages ja in ähnlicher Weise . —
»Natur ihres stillen Pflichtlebens " ? — Ich verstehe
nicht gleich ! — Ein »Pflichtlcben » soll der Lehrer
allerdings führen . Das soll aber jeder Andere eben
so wohl . Solche Floskeln verrathen so etwas , was
nach — „ Schulmeisterstolz " riecht . Daß der Lehrer
vor Andern „ stille " sein müßte , ist mir nicht bekannt,
und ich kann die nur bedauern , die sich nach solchen
Maulwurfs -Grundsätzen bequemen.

8 ) „ Wo das schon oft , aber vergeblich versuchte
Gute - sollte . " Daß die Versammlung
Gutes  bezwecken sollte , muß mein Gegner also
doch anerkennen . Es mag ihm Ueberwindung ge¬
kostet haben ! — Er scheint den Versuch aber für
vergebliche Mühe zu halten . Ich hoffe, der Erfolg
wird ihn eines andern belehren . — Ich bekenne mich
zu dem Grundsätze , daß man einen guten  Plan
nicht aufgeben müsse, sollte er auch zehntausend Mal
gescheitert sein . — Wer sind aber die „ andern Per¬
sonen " ? Und wer hat ihren „ Einfluß » überschätzt?
Alle , die die Versammlung besucht haben , werden
von einem »Einflüsse » überall nichts gespürt haben.
Lauter Confusion , Unsinn!

9 ) »Die Liebe deckt die - zu . " O wie
weise ! Unter Affen mag es richtig sein , Männer
werden ( so absolut , wie es hier ausgedrückt ist) es
allezeit für Unsinn erklären . Zu weiterer Beleuch¬
tung mag mein Gegner hierüber mal Matth . 23
und ähnliche Stellen ansehen!

10 ) „ Ob und wie viele von den Zweiunddreißi-
gen - machen . " Ich und die Versammel¬
ten vom 17 . Sept . überhaupt müssen wissen,  wie
es damit ist , mein Gegner weiß gar nichts da«
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von ! — Die Sache ist diese : *) Einen Aussatz hatte
Niemand geliefert als ich , die Verhandlungen über
die 3 bekannten Punkte habe ich auch geleitet , und
weiter ist außer dem ziemlich mittelmäßigen Absingen
einiger Lieder gar nichts von Bedeutung vorgekom¬
men . Wo sind nun die Männer , die „ den Quasi-
Gewinn des Tages zu einem gewissen - und ehren¬
haften gemacht haben " ? — Es ist zum Entsetzen,
daß man noch so häufig die Ehrfurcht vor dem Hei-
ligthum der Wahrheit so ganz und gar vermissen
muß!

11 ) In dem folgenden Satze wird den Versam-
meltgewcsenen das Prädicat „ hochherzig " beigelegt.
Aha , mein Widerpart bessert sich ! Die Daheim¬
gebliebenen waren also wohl — engherzig;  nicht
wahr?

12 ) „ Hinweg ist aller Glaube — - —
schienst ." Was für ein gelehrter Herr mein Gegner

' ) 2ch erzähle nackt und dürr wie es ist ; es mag klin¬
gen wie es will . D . E.

doch ist ? ! — Luther verdient also z. B . keinen
Glauben rc. , weil er gegen seine College » , Mönche,
Pfaffen u . s. w . agirte ? ! Schade , daß mein Geg¬
ner nicht zu seiner Zeit gelebt hat ; er würde diesen
„Narren " , „ Egoisten " u . s. w . zurecht gesetzt haben!
— „ Ne , Freundchen , Deine Logik mag ich nicht;
sic hat einen gewissen Geruch , den man nicht gerne
näher bezeichnet ."

Diese 12 Beispiele werden genügen zur Begrün¬
dung meiner eben ausgesprochenen Behauptung:
Der größte Theil des „ Restes " sei nichts als ein
Agrcgat von Unwahrheit und Unsinn . Es wäre
sonst nicht schwer , die Zahl derselben noch zu ver¬
mehren.

Zum Beschlüsse noch dies . Ein etwa erfolgender
neuer  Angriff meines Gegners wird von mir bis
weiter unbeachtet bleiben.

Wenn die Geduld der geehrten Leser bis hicher
ausgehalten hat , so will ich mich hiermit schönstens
bedankt haben!

Kleine
Königlich Niederländisches Gesetz , betr . die

außer Cours zu setzenden Münzen *) .
Wir Wilhelm II . ic.

Allen , die dieses sehen oder hören lesen , Unfern Gruß.
Da Wir in Erwägung gezogen haben , daß es nothwendig ist,
daß durch das Gesetz Uns die Befugniß gegeben werde , um
alle vor der Feststellung des Gesetzes vom 28 . Sept . 1816
angcfcrtigte silberne Münzen außer Cours zu setzen und zu¬
gleich , unter anpassender Sicherheit , eine temporäre Hülfs-
münze einzuführen:

So ist beschlossen, nachdem Wir den Staatsrath gehört,
und nach Ueberlegung mit den General - Staaten , wie folgt:

Artikel 1. Auf die von Uns festzusetzende Zeit und Weise
sollen alle vor dem Feststellen des Gesetzes vom 28 . Sept . 1816
verfertigte silberne Münzen , darunter begriffen solche , welche
nach Art . 12 und 17 desselben Gesetzes noch im Umlaufe sind,
entweder in Eins oder nach einander , außer Cours gesetzt
werden , nachdem zu deren Einwechselung Gelegenheit gegeben
worden ist.

Art . 2 . So lange alle vorbenannte Münzen nicht ein¬
gezogen sind, können Unserer Seils nach den in den folgenden
Artikeln festgesetzten Bürgschaften und in der von Uns zu

Nach einer uns zugegangenen Uebcrsetzung aus dem Holland ! ,
schen. Das Gesetz ist am 11 . December d. I . von den Ge¬
neralstaaten mit lg gegen 6 Stimmen angenommen.

D . Red.

C h <r 0 N i k.
bestimmenden Form , Münzbillets von nicht kleiner als
1 Gulden ausgegeben werden , zu solchem Gesammtbetragc
als nothwendig zu sein sich zeigen wird.

Art . 3 . Solche Münzbillets können nicht ausgegeben
werden als gegen Einziehung eines gleichen Nominal - Betra¬
ges der in Art . 1 . genannten silbernen Münzen.

Die ausgegebenen Münzbillets werden nach einander,
doch spätestens mit dem letzten December 1847 gegen goldene
oder silberne Münzen cingezvgcn.

Art . 4 . Im Verhältniß der Ausgabe der Münzbillets
wird vorher bei der Niederländischen Bank eine gleiche Quan¬
tität neuer silberner Münzen überbracht oder auch eine Quan¬
tität der im Art . 1. genannten Münzen , wovon der Nomi¬
nal -Betrag gleich steht mit den auszugebenden Billetten , und
außerdem in Borrath so viel Münzen oder feines Silber
oder Gold in Barren , als es nach dem mit der Niederlän¬
dischen Bank festzusetzenden Verhältnisse nöthig erachtet wird
zur Darstellung der neuen Münze , welche durch die Münz«
billets repräsentirt wird.

Auf den Münzbillets wird durch die Niederländische Bank
der Beweis verzeichnet , daß dem Vorstehenden Genüge gelei¬
stet ist . Der Unterschied , welchen die wirkliche Bermünzung
Herausstellen möchte , wird im Verhältniß , wie er sich zeigt,
sofort mit der Niederländischen Bank geregelt und bezahlt.

Art . 5 . Die so der Niederländischen Bank übergebenen
Münzen von Gold und Silber bleiben dort ruhen oder werden



465

durch die Direktion der Bank an die Landesmünze in Utrecht
übergeben, um zur Finirung und Vermünzung gebraucht zu
werden.

Art. 6. So lange nicht alle Münzbillets cingczogen sind,
oder bei der Niederländ. Bank ein Betrag von neuen Münzen
liegt, der hinreicht zur Einziehung der noch im Umlauf be¬
findlichen Münzbillets, können von der Landes- Münze keine,
für Rechnung des Staats aus den durch die Niederländische
Bank dort niedergelegten Münzen von Gold oder Silber her¬
rührend, abgeliefert werden, cs sei denn an die Niederländ.Bank.

Art. 7. Am Schluffe eines jeden Monats ivird durch
den Chef des Departements der Finanzen an die allgemeine
Rechcnkammer Aufgabe gegeben von dem Betrage der aus-
gegebenen und eingezogenen Münzbillets.

Die eingezogenenMünzbillets werden an die allgemeine
Rechenkammerüberantwortet und unter Aufsicht zweier Beamte
der Kammer vernichtet, und soll nach einander von dem Be¬
trage der Ausgaben und Vernichtung jener Billets Ankündi¬
gung in dem Staats -Courant gemacht werden.

Art . 8. Die kraft dieses Gesetzes auszugebenden Münz¬
billets müssen bis zum Zeitpunkte ihrer festgesetzten Einzie¬
hung von einem Jeden als gesetzliches Zahlungsmittel gleich
anderer Münze angenommenwerden für die darin ausgedrückte
Summe.

Derjenige, welcher Münzbillets nachgemacht, verfälscht
oder fälschlich in Umlauf gesetzt oder eingeführt hat , wird
mit lebenslänglicher Zwangsarbeit bestraft.

Art . 9. Die Münzbillets, welche innerhalb2 Jahren
nach dem zu deren Einziehung festzusctzenden Termine nicht
zu dem Zweck vorgekommen sind, sind verjährt.

Art . 10. Keine der Niederländischen Münzen, nach
dem Gesetz vom 28. Sept. 1816 geschlagen, werden im Schatze
angenommen, wenn solche einigermaßen verändert, und also
verfälscht, abgcschnitten, beschnitten oder äußerlich geschändet
sind, und soll Niemand verpflichtet sein, solche veränderte,
verfälschte, an- oder abgeschnittene oder geschändete Münzen
zu empfangen.

Wir behalten Uns vor , die in diesem Artikel
bestimmten Borschriften in geeigneten Zeiten
auch gleich anzuwenden auf solche dafür pas¬
sende Münzen , die im Art . 1 gemeint  sind.

Art.  11 . Die neuen Münzen oder solche der alten,
wovon in dem Vorbehalt des Art. 10 von Uns Gebrauch
gemacht wird, können, wenn sie in verändertem, verfälschtem,
beschnittenemoder geschändetem Zustande den Landescomtoiren
angeboten werden, angehalten und nach Abgabe eines Bewei¬
ses der geschehenenAnhaltung, an die Räthe und General¬
meister der Münze gesandt werden, und, wenn so befunden,
durchschnitten und so dem Eigener zurückgegeben
werden.

Die alten Holländischen Gulden  sollen nach obi¬
gem Gesetz nach Ablauf von 2 Jahren gänzlich außer Cours

gesetzt und inzwischen durch Münzzettel eingelöst werden. Dabei
hat die holländ. Regierung sich aber Vorbehalten, die beschnit¬
tenen  Gulden, welche zur Auswechselung einkommen, in Stücke
zu zertheilen und sie so wieder zurückzugeben. Käme letztere
Maßregel wirklich zur Ausführung, so werden in Holland
plötzlich alle solche Gulden im Verkehre auf ihren freilich noch
immer hohen Silberwerth  herabsinken und wenn in unse¬
rem Lande dieselben auf ihrem vollen Nennwerthe  stehen
bleiben, so werden offenbar die schlechten Gulden in unser
Land einströmen und unausbleiblich wird hier ein Verlust um
soviel entstehen, als die Differenz zwischen dem Silber- und
dem Nennwerthe beträgt.

Im Publikum ist man sehr gespannt, durch welche Maß¬
regel man das hiesige Land vor Verlusten sichern wird, wenn
dies nach Lage der Sache überall möglich ist, denn bei unse¬
rem schlechten Münzwesen kommen wir allenthalben zu kurz.

Neue Vormundschaftsordnung. — Bekanntlich
hat seit längeren Jahren eine Landesherrlich ernannte Kom¬
mission bestanden, mit der Aufgabe, über unser wichtiges Vor-
mundschaftswesenneue gesetzliche Bestimmungen zu entwerfen.
Bei der tief ins Leben eingreifendenBedeutung dieses Gegen¬
standes hat sich kürzlich mehrfach in unfern Blättern der
Wunsch kund gegeben, daß der Entwurf vorab zum Zweck
einer öffentlichen Kritik in Druck gegeben werden möae, wie
denn auch schon früher in diesen Blättern (1843, Nr. 55)
im Allgemeinen das Zweckmäßige und Heilsame eines solchen
Verfahrens näher angegeben und ausgeführt wurde. Wir
freuen uns sehr, jetzt die Mittheilungmachen zu können, daß
sicherem Vernehmen nach nicht nur jene Kommission bei Ein¬
reichung ihres Entwurfes jenem Wunsche bereits insofern
zuv orgekommen ist, als sie selbst dabei eine vorgängige
Veröffentlichungbeantragt hat, sondern daß auch eine Höchste
Verfügung  vom 13. d. M. gegenwärtig die Veröffentlichung
des Entwurfes durch den Druck im Wege des Buchhandels
anbefiehlt, damit dem inländischen und auswärti¬
gen Publikum Gelegenheit zur Kritik gegeben
werde.  Ohne Zweifel wird diese Nachricht überall angenehm
berühren, denn es ist dies das erste Mal, daß bei uns auf
diese Weise für gesetzgeberische Zwecke das öffentliche Uv-
theil  seine offene Anerkennung findet — es liegt darin ein
Fortschritt und eine Befreiung, die durchaus nur wohlthätig
wirken werden. Möge nun auch, wenn erst der Druck voll¬
endet sein wird, unsere Presse sich bewähren" und gerecht in
Lob und Tadel, vielseitig und gründlich das Ganze beleuchte»,
damit für uns das Beste gefunden werde. Der Stoff ist
reich und anregend genug, um in allen Kreisen, wo ernste
Männer zur Besprechung zusammenkommen, eine lebhafte
Betheiligung zu veranlassen, und diese Betheiligung wird um
so befriedigendersein, als sie gradezu vom Gesetzgeber für das
öffentliche Wohl hier geheischt wird. 11.

Druckfehler.  S . 455 Sp . 1 I . t5  v . u. nach Verfassung ill
hinzuzufügen: gemacht hatte. — S . 458 Sp . 1 Z. <2
v. u. st. Daal l. Deal. — Ebendas . Sp . 2 A. 8 v. ».
fehlt „nicht» zwischen"Voraus" und "berechnen".

Kirchennachricht.
Am Ncujahrstage predigen

Frühpredlgt: Herr Hofprediger Wallroth. Auf. 8Uhr.
Hauptpredigt: Herr Geh. Kirchenr. 1)r. Böckel. „ lv
Nachmiltagspredigt: Herr Kirchenrath Claußen. „ 2 „

Liedigirt unter Verantwortlichkeit der Werlagshandlung. Druck und Verlag von Gerhard Stalling  i » Oldenburg.
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